
Die Waldfunktion „Boden“ 
 
Bäume und Boden sind untrennbar miteinander verbunden. Einerseits sind die chemischen 
und physikalischen Bodeneigenschaften entscheidend für das Pflanzenwachstum. 
Andererseits prägen auch die Pflanzen mit ihren Wurzeln, die Laubstreu sowie andere 
abgestorbener Pflanzensubstanz das Leben im Boden und die Bodeneigenschaften.  
 
Die Schutzfunktionen des Waldes für den Boden sind vielfältig. Vor allem der dauernden und 
intensiven Durchwurzelung des Bodens sind positive Wirkungen zuzuschreiben. Der 
Oberflächenabfluss und damit die Erosionsgefahr werden vermindert. Die Wurzeln festigen 
den Boden mechanisch. Tief und intensiv wurzelnde Bäume und Sträucher verhindern an 
Hängen die Gefahr, dass Erdmassen ins Tal rutschen. Der Anlagenschutzwald schützt Straßen 
und Bahnlinien vor Schneeverwehungen, Steinschlag und Abrutschungen. Aber auch 
niedrigere Windgeschwindigkeiten gegenüber dem Freiland verringern die Winderosion.  
 
Wälder mit gesetzlich vorgegebener Schutzfunktion sind: 

- Bodenschutzwald nach Sächsischem Waldgesetz (SächsWaldG) 
- Anlagenschutzwald nach Sächsischem Waldgesetz 
- Straßenschutzwald nach Bundesfernstraßengesetz 

 
Der Bodenschutzwald (§ 29 Abs. 1 SächsWaldG) schützt seinen Standort vor Erosion durch 
Wind, Wasser, Steinschlag und Bodenkriechen. Es handelt sich insbesondere um Standorte 
auf rutschgefährdeten Hängen, felsigen Steilhängen oder Flugsandböden.  
 
Der Anlagenschutzwald (§ 29 Abs. 2 Nr. 2 SächsWaldG) schützt benachbarte Anlagen vor 
Bodenerosion, Austrocknung, Steinschlag und schädigendem Oberflächenabfluss. Die 
schützbedürftigen Einrichtungen können z.B. Siedlungen, landwirtschaftliche Grundstücke 
oder Bahntrassen sein.  
 
Bei Schutzwaldungen nach § 10 Bundesfernstraßengesetz steht der Schutz der 
Verkehrsanlagen im Vordergrund. An den Bundesfernstraßen kann ein 40 m breiter 
Straßenschutzwald, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, ausgewiesen 
werden. 
 
Neben den gesetzlich ausgewiesenen Schutzgebieten werden in der Waldfunktionenkartierung 
Wälder mit besonderen Schutzfunktionen erfasst: 

- Wald mit besonderer Bodenschutzfunktion 
- Wald mit besonderer Anlagenschutzfunktion 

 
Ausscheidungskriterien für die besondere Bodenschutzfunktion sind ungeschützte 
Hochflächen und Berge bei Erosionsgefahr infolge extremer Klimaverhältnisse in den 
Mittelgebirgen, Waldflächen zum Schutz vor Rutschgefahr, uferbegleitender Wald an 
Fließgewässern oder Wald auf Kippenböden.  
 
Kriterien für die besondere Anlagenschutzfunktion sind Waldstreifen, die Hauptverkehrswege 
und bauliche Anlagen vor Schneeverwehungen, Abrutschungen oder Steinschlag schützen.  
 
 
 
 
 



Was ist bei der Waldbewirtschaftung zu beachten? 
 
Im Schutzwald nach dem Waldgesetz bedarf jeder Kahlhieb der Genehmigung der 
Forstbehörde. Im Bodenschutzwald muss eine standortsgerechte ausreichende Bestockung 
erhalten bleiben.  Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass die nächste 
Waldgeneration rechtzeitig eingeleitet und entsprechend gepflegt wird. Im 
Anlagenschutzwald sind mögliche Auflagen oder Bewirtschaftungsvorschriften zu 
berücksichtigen. Die Straßenschutzwälder sind vom Eigentümer oder Nutznießer zu erhalten 
und ordnungsgemäß zu bewirtschaften.  
 
Die Wälder mit besonderen Schutzfunktionen sollten dauerhaft mit Wald bestockt bleiben. 
Wichtig ist ein hoher Anteil von tief und intensiv wurzelnden Baumarten. Die Bäume in 
Wäldern mit besonderer Anlagenschutzfunktion dürfen nicht zu alt werden. Außerdem sollten 
stufige Bestandesstrukturen und Waldränder erhalten und gepflegt werden.  In Wäldern mit 
besonderer Bodenschutzfunktion sind möglicht lange Produktions- und 
Verjüngungszeiträume bedeutsam. Anzustreben sind ungleichaltrige Bestände mit 
unterschiedlichen Baumhöhen und –durchmessern.    
 
 
 
Quelle: 
 
Sächsische Landesanstalt für Forsten: Waldfunktionenkartierung. Graupa, 1994 
 
 

 
linkes Bild: Steilhangschutzwald im Langen Grund bei Schmiedeberg 
rechtes Bild: Steilrand an der Roten Weißeritz bei Ulberndorf 
 


